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350. Verordnung des Rektorats betreffend die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes 
 
Das Rektorat hat im Rahmen von Art. 81c Abs. 1 B-VG, Art. 18 Abs. 2 B-VG, § 22 Abs. 1 zweiter Satz 
UG, § 48 UG in der Fassung BGBl. I Nr. 50/2025 und des Informationsfreiheitsgesetzes (IFG) 
beschlossen: 
Zuständigkeit für die Umsetzung des Informationsfreiheitsgesetzes 
§ 1. (1) Dem Rektorat obliegt die proaktive Veröffentlichungspflicht iSd § 4 IFG. Soweit die Information 
zum Wirkungs- oder Geschäftsbereich des Rektorats oder einem ihm unterstellten Organ gehört, 
entscheidet das Rektorat über die Veröffentlichung.  
(2) Im Übrigen informiert das zuständige Organ das Rektorat, soweit kein Geheimhaltungsgrund iSd 
§ 6 IFG vorliegt, welche Information zu veröffentlichen ist. 
(3) Informationsbegehren nach § 7 IFG sind im Bereich der Montanuniversität Leoben an das Rektorat 
zu richten. Soweit die Information zum Wirkungs- oder Geschäftsbereich des Rektorats oder einem ihm 
unterstellten Organ gehört, entscheidet das Rektorat über die (Nicht-)Erteilung der Information, teilt die 
Entscheidung dem*der Informationswerber*in mit und erlässt gegebenenfalls einen Bescheid über die 
Nichterteilung der Information gemäß § 11 IFG.  
(4) Im Übrigen holt das Rektorat beim jeweils zuständigen Organ die Entscheidung über die Erteilung 
der Information ein. Wenn kein Geheimhaltungsgrund iSd § 6 IFG vorliegt, informiert das zuständige 
Organ das Rektorat, welche Information es dem*der Informationswerber*in mitzuteilen hat. Steht ein 
Geheimhaltungsgrund einer Informationserteilung entgegen, so fertigt das Rektorat gegenüber 
dem*der Informationswerber*in im Namen des jeweils zuständigen Organs den Bescheid. 
Übermittlungsform von Informationsbegehren  
§ 2. (1) Elektronisch gestellte Anträge auf Zugang zu Informationen (Informationsbegehren) gemäß 
IFG, die sich an die Montanuniversität Leoben oder ihre Organe richten, sind ausschließlich per Mail 
über informationsbegehrenIFG@unileoben.ac.at einzubringen.  
(2) Postalisch gestellte Anträge auf Zugang zu Informationen (Informationsbegehren) gemäß IFG, die 
sich an die Montanuniversität Leoben oder ihre Organe richten, können an die folgende Adresse 
gerichtet werden:  
Rektorat der Montanuniversität Leoben 
z.Hd. Datenschutzkoordinator  
Franz Josef-Straße 18 
8700 Leoben 
Inkrafttreten 
§ 3. Diese Verordnung tritt mit 12. September 2025 in Kraft. 
 
 
 
 

Der Rektor: 

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Dr.-Ing.E.h. Dr.h.c. Peter Moser 

 

mailto:informationsbegehrenIFG@unileoben.ac.at
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Impressum und Offenlegung (gemäß MedienG): 
Medieninhaberin, Herausgeberin und Herstellerin: Montanuniversität Leoben, Franz Josef-Straße 18, A-8700 Leoben.  
Verlags- und Herstellungsort: Leoben. Anschrift der Redaktion: Büro des Rektorates, Franz Josef-Straße 18, A-8700 Leoben.  
Unternehmensgegenstand: Erfüllung von Aufgaben gemäß § 3 Universitätsgesetz 2002, BGBl. I Nr. 120/2002 idgF. Art und Höhe der 
Beteiligung: Eigentum 100%. Grundlegende Richtung: Information der Öffentlichkeit in Angelegenheiten der Forschung und Lehre sowie 
der Organisation und Verwaltung der Montanuniversität Leoben sowie Veröffentlichung von Informationen nach § 20 Abs. 6 
Universitätsgesetz 2002 idgF. Namen der vertretungsbefugten Organe der Medieninhaberin: Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Dr.-Ing.E.h. 
Dr.h.c. Peter Moser, Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr.mont. Helmut Antrekowitsch, Assoz.Prof. Mag. Dr.rer.soc.oec. Christina Holweg, Univ.-Prof. 
Dipl.-Ing. Dr.techn. Thomas Prohaska, Dr. Manuela Raith, MBA 
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